
Amtliche Bekanntmachung

Aufgrund der §§ 2 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S.666/
SGV. NW.2023), in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Satz
3 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 1995 ( GV NRW S.1028 ) in der zurzeit
geltenden Fassung hat der Haupt-und Personalausschuss der Stadt Iserlohn in seiner
Sitzung vom 4. Oktober 2011 nachstehende Allgemeinverfügungen beschlossen:

Die westliche Wohnstraße des “Baugebietes Dahlbreite 2" wird “Erich-Kästner-
Weg” benannt.

Die von der westlichen Wohnstraße umschlossene Wohnstraße wird “Lisa-
Tetzner-Weg” benannt.

Die östliche Wohnstraße des “Baugebietes Dahlbreite 2" wird “Michael-Ende-
Weg” benannt.

Die Erschließungsstraße des Baugebietes “Ehemaliges Gartenbad” wird “Am
Gartenbad” benannt.

Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Allgemeinverfügungen und ihre Begründung können eingesehen werden bei der
Stadt Iserlohn, Abteilung Städtebauliche Planung, Rathaus II, Werner-Jacobi-Platz 12,
58636 Iserlohn.

Iserlohn, 21.11.2011
Dr. Ahrens
Bürgermeister


